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Geschuldete Fortdruckgeschwindigkeit  
einer Bogendruckmaschine
EIN GUTACHTER BERICHTET AUS DER PRAXIS (164) ó Die Frage, ob eine Bogendruckmaschine nach dem Stand der
Technik die im Verkaufsprospekt angegebene maximale Bogengeschwindigkeit von 18 000 Bogen pro Stunde im Schön-
druck beziehungsweise 15 000 im Wendebetrieb erheblich verfehlt, sollte in einem umfangreichen Gerichtsgutachten
geklärt werden. Dabei ist vor allem ein fachlicher Erwartungshorizont zu Grunde zu legen, wie es im Beweisbeschluss 
des Gerichts steht. 

ó Unser Sachverständiger war in diesem zehn-
jährigen Verfahren bis zum Ende tätig, nachdem
zuvor ein Kollege wegen Befangenheit vom
Gericht abgelehnt wurde, und dessen Ergebnis-
se nicht verwertet werden konnten.

ERSTE BEWEISERHEBUNGEN. Im Rahmen
eines ersten selbständigen Beweisverfahrens wur-
den vom damaligen Sachverständigen die stö-
rungsfreien Fortdruckgeschwindigkeiten an der
streitgegenständlichen Bogendruckmaschine über
einen definierten Zeitraum aufgenommen. Dabei
wurden drei verschiedene Papiere von 60 g/m²,
80 g/m² und 135 g/m² bedruckt, sowohl im Schön-
druck als auch im Wendebetrieb (Schön-/Wider-
druck). Das leichteste Papier zählt zu den Dünn-
druckpapieren.

Die pro Druckjob bei maximal möglicher Pro-
duktionsgeschwindigkeit gelieferten Nettobogen
wurden über der Ausführungszeit ausgewertet
und daraus die Netto-Bogenproduktionsleistung
ermittelt.

Man kam damals für die beiden dünnen Papie-
re auf eine Minderleistung von etwa 27 % bezo-
gen auf den vom Erstgutachter zu Grunde geleg-
ten technischen Erwartungshorizont von 85 %,
wiederum bezogen auf die maximal mögliche

Produktionsgeschwindigkeit laut Verkaufspro-
spekt. 

Bedingt durch verringerte Waschintervalle und
verbunden mit  dem Einsatz von größeren Men-
gen an Druckbestäubungspuder wurde der tech-
nische Erwartungshorizont für die maximal mög-
liche Fortdruckgeschwindigkeit um 10 % reduziert,
bezogen auf 85 % der Maximalgeschwindigkeit. 

Trotzdem wurden nach Feststellung des Erstgut-
achters der technische Erwartungshorizont für
die Fortdruckgeschwindigkeit nach dem Stand
der Technik für die beiden dünnen Papiere sowohl
im Schöndruck als auch im Wendebetrieb (Schön-
/Widerdruck) nicht erfüllt.

Dem Gericht genügten für eine Entscheidung
und die Bewertung der Minderleistung diese Erhe-
bungen alleine nicht, zumal sie ausschließlich
an der streitgegenständlichen Bogendruckma-
schine gewonnen und keine Vergleiche mit Wett-
bewerbsmaschinen angestellt wurden.

WEITERES GERICHTSVERFAHREN. Im Rah-
men eines weiteren Gerichtsverfahrens wurde
nun unser Sachverständiger damit beauftragt,
anhand der Ergebnisse des Erstgutachters und
anhand weiterer Erhebungen an vergleichbaren
Bogenoffset-Druckmaschinen der Wettbewerber

der Klagepartei, die Fortdruckgeschwindigkeiten
im Rahmen einzelner Druckproduktionen für
unterschiedliche Papiere (von dünn bis dick) zu
bewerten. 

Verglichen und bewertet werden sollten diese
Ergebnisse dann mit denen des Erstgutachters.
Entsprechend dem Beweisbeschluss ist bei der
Bewertung der Stand der Technik aus einem fach-
lichen Erwartungshorizont heraus heranzuzie-
hen. Die erzielte Druckqualität sollte als in Ord-
nung betrachtet werden, Fehlbogen, Maschinen-
stopper und auch Maschinenverschleiß sind in
die Bewertungen einzubeziehen. 

Weitere definierte Vorgaben für die zu erzie-
lenden Fortdruckgeschwindigkeiten, abhängig
vom jeweiligen Druckprodukt, wurden im Beweis-
beschluss nicht getroffen.

LEISTUNGSGRUNDLAGEN DES BVDM. Für die
Bewertungen wurden nun die „Kosten- und Leis-
tungsgrundlagen für Klein- und Mittelbetriebe
in der Druck- und Medienindustrie“ (Herausge-
ber: Bundesverband Druck und Medien e.V.,
BVDM, Berlin) herangezogen. 

Dort sind für die entsprechenden Maschinen-
klassen und -konfigurationen und abhängig vom
Papiergewicht bei Schöndruck bzw. Schön-/Wider-
druck die effektiven Fortdruckleistungen aufge-
listet. Von einem zweischichtigen Druckbetrieb
wird ausgegangen.
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Anhand der Ergebnisse des Erstgutachters und anhand weiterer Erhebungen an vergleichbaren Bogendruck-
maschinen der Wettbewerber der Klagepartei, sollten die Fortdruckgeschwindigkeiten im Rahmen einzelner
Druckproduktionen für unterschiedliche Papiere bewertet werden. (Bild: Guy Shapira/shutterstock.com)
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Für diese Bogenmaschine der Achtzehntausen-
der-Klasse wird für Dünndruckpapier bis 69 g/m²
eine Fortdruckleistung von 11 300 Bogen pro
Stunde (ohne Wendung) und 9200 Bogen pro
Stunde mit Wendung angegeben. Bei Papier bis
150 g/m² beträgt die zu erwartende Fortdruck-
leistung entsprechend 13 300 Bogen pro Stunde
beziehungsweise 10 800 Bogen pro Stunde.

Die durchschnittliche Erfüllungsrate entspre-
chend diesen BVDM-Vorgaben liegen für die
ermittelten Fortdruckgeschwindigkeiten des Erst-
gutachters bei 91 %, also deutlich oberhalb der
vom Erstgutachter ermittelten durchschnittli-
chen Erfüllungsrate in Höhe von etwa 75 %, bezo-
gen auf die 85 % der maximalen Maschinenge-
schwindigkeit.

Die Erfüllungsraten zweier vergleichbarer, alter-
nativer Bogendruckmaschinen, ähnlichen Bau-
jahrs und ähnlicher Bauart, lagen bei rund 50 %
bzw. 56 %, also deutlich niedriger als bei der
streitgegenständlichen Bogendruckmaschine.

URTEIL UND BERUFUNG. Das Landgericht
schloss sich allen Ergebnissen unseres Sachverstän-
digen an, hielt diese für nachvollziehbar und
plausibel, Zweifel wurden nicht erhoben. Ent-
sprechend fiel das Urteil aus, dass nämlich keine
Minderleistung von durchschnittlich deutlich
über 30 % an der streitgegenständlichen Maschi-
ne vorlag.

Die betroffene Druckerei, also die Klägerin,
ging in Berufung zum Oberlandesgericht mit dem
Ergebnis, dass das Urteil aufgehoben wurde und
es zu einem Vergleich kam. Begründet wurde dies
vom OLG unter anderem damit, dass nicht geklärt
wurde, „…auf welcher Grundlage die vom BVDM
veröffentlichten Zahlen beruhen und ob sich
daraus eine durchschnittliche Beschaffenheit der
Maschinen ergibt. Auch ist zu berücksichtigen,
dass ein Mangel wohl nicht bereits dann vor-
liegt, wenn der vom BVDM veröffentlichte Wert
unterschritten wird, nachdem es sich um Durch-
schnittswerte handelt…“.

In Anbetracht der komplexen Materie (so das
Oberlandesgericht), der erheblichen Kosten bei
Fortführung der Beweisaufnahme und der Schwie-
rigkeiten bei der Beurteilung der Frage, ob ein
Mangel vorliegt, kam es nach etwa zehn Jahren
zu einer gütlichen Einigung zwischen den betei-
ligten Parteien.

ZUSAMMENFASSUNG. Trotz umfangreicher
und aufwendiger Untersuchungen, Recherchen
und Auswertungen, auch unter Zuhilfenahme
der Zahlenwerke des BVDM, hat das Berufungs-
gericht letztendlich die vergleichende „Notbrem-
se“ gezogen und die Parteien zu einer gütlichen
Einigung bewegt. 

Für die Branche wäre hier ein Urteil sicherlich
wegweisend und auch von großem Interesse gewe-
sen, um genau die Frage der Produktionsleistung
und Fortdruckgeschwindigkeit höchst richter-
lich geklärt zu haben. 

Geklärt ist nur die Tatsache, dass diese Bewer-
tungen der Fortdruckgeschwindigkeiten nichts
mit einer Maschinenabnahme zu tun haben, was
einzelne Privatgutachter der Klägerin anders
sahen. [4520] (fl)
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Umschlag im Tiefdruck  
inline mitproduzieren
DRUCKTECHNIK ó Mit einem vom Druckunternehmer Bernd Rose entwickelten
Verfahren, für das ein internationales Patent angemeldet wurde, ist es möglich,
Inhalt und Umschlag inline in der Tiefdruckrotation herzustellen und als fertig
geheftetes, endbeschnittenes Produkt auszulegen.

ó Die Innovation: Bei dieser Fertigungsvarian-
te können einige Blätter, beispielsweise das ers-
te und das letzte, doppelt so dick sein wie alle
anderen. Aufgrund der unterschiedlichen Papier-
dicken hat das fertige Produkt die Anmutung
eines herkömmlich verarbeiteten Hefts mit
Umschlag. Damit ergibt sich laut Rose die Mög-

lichkeit, die bisher üblichen Selfcover-Produk-
te „deutlich aufzuwerten“. Eine separate Herstel-
lung von Inhalt, Umschlag sowie der damit ver-
bundenen nachgelagerten Sammelheftung kann
so vermieden werden: „Ein Datensatz und eine
Papiersorte in einer Breite reichen zukünftig
aus.“

Rose verspricht den Kunden „eine wesentli-
che Vereinfachung der Organisation und Abläu-
fe, drastische Reduzierung der Herstellzeit sowie
eine Kostenersparnis sind die Vorteile.“ Und
die Formatvariabilität des Tiefdrucks bleibe
dabei uneingeschränkt erhalten.

VARIANTEN. Diese Varianten und Seitenzah-
len sind möglich:
ó „R Cover“: 4-seitiger Umschlag bei Katalog,

Zeitschrift und sogar Flyer
ó „Front Cover“: 2-seitiger Umschlag, hier ist

nur das erste Blatt des Produktes aufgedop-
pelt

ó „R Page“: Produktmitte aufgedoppelt für
die besondere Anzeige oder Stopperseite

ó „Card Cover“: U1/2 aufgedoppelt, U3/4
dreifach, für Postkarte oder Coupon mit
Perforation.

Das ganze ist laut Bernd Rose von 12 Seiten bis
116 Seiten Gesamtumfang realisierbar. Mit
„R Cover“ und den daraus ableitbaren Varian-

ten eröffne sich eine Vielzahl von bisher unbe-
kannten Produktionsmöglichkeiten.

LIZENZ FÜR PRINOVIS. Um das neue Verfah-
ren für alle Maschinenbreiten im Tiefdruck
nutzbar zu machen, hat inzwischen die zum
Bertelsmann-Konzern gehörende Prinovis
Deutschland eine exklusive Lizenz erworben.

„Wir freuen uns sehr“, so Astrid Meicherczyk,
CEO von Prinovis Deutschland, „dass wir uns
via Lizenzvereinbarung neben der Rose Druck
GmbH die exklusiven Nutzungsrechte für alle
relevanten Druckmärkte in Europa gesichert
haben.“ Von den Vorteilen der technologischen
Neuheit ist Meicherczyk überzeugt: „Das neue
Verfahren bietet eine Lösung für die bislang
immer wieder mal auftretende Problematik
unterschiedlicher Papierfärbung und Farbwie-
dergabe zwischen Heft-Umschlag und Heft-
Inhalt.“

Auch Bernd Rose, Mehrheitsgesellschafter
von Rose Druck, sieht der Zusammenarbeit mit
Prinovis sehr positiv entgegen: „Die sich hin-
sichtlich der Druckbreiten ergänzenden Kapa-
zitäten von Prinovis und Rose Druck ermögli-
chen die Einführung und Nutzung der Inno-
vation über das gesamte Leistungsspektrum des
Tiefdrucks hinweg. Zudem kann bei Rose Druck,
wo die Technik bereits seit Mitte 2017 in der
laufenden Produktion eingesetzt wird, die
gemeinsame Weiterentwicklung des Verfahrens
vorangetrieben werden.“ [4523] (ben)

In einem kurzen Video präsen-
tiert Rose Druck die Inline-Ver-
arbeitung, bei der Umschlag-
bzw. Postkarten-Seiten durch
Zusammenkaschieren erstellt
werden können.
Hier der Link zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=hSpAeP6m228

Bernd Rose (Geschäftsführer, Rose Druck GmbH, li.) und
Astrid Meicherczyk, CEO von Prinovis Deutschland.


